
 
Anlage zu TOP 6 

Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats  
gemäß §§ 113 Abs. 3, 87a Absatz 1 Satz 2 AktG 

 
 
 
 
1. Wortlaut von § 21 der Satzung 

 
„§ 21 Vergütung des Aufsichtsrats 
 

(1) Über die Zahlung einer eventuellen Vergütung an die Aufsichtsratsmitglieder und deren 
Höhe beschließt die Hauptversammlung nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in eine von der Gesellschaft zugunsten der Mitglieder 
des Vorstands und des Aufsichtsrats zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossenen 
Vermögensschadenshaftpflichtversicherung einbezogen. 

 
(3) Jedem Mitglied des Aufsichtsrats werden die ihm bei Wahrnehmung seines Amtes 

entstandenen Auslagen ersetzt. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats 
einen eventuell auf den Auslagenersatz bzw. die von der Hauptversammlung 
beschlossene Aufsichtsratsvergütung entfallenden Umsatzsteuerbetrag erstattet, soweit 
sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen 
und dieses Recht ausüben.“ 

 
2. Wortlaut des Beschlussvorschlags an die Hauptversammlung vom 24. Juni 2021 
 

„Die Mitglieder des Aufsichtsrats der NFON AG erhalten – neben der Erstattung von Auslagen 
gemäß der Satzung der NFON AG – folgende Barvergütung: 

 
a) eine nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche Grundvergütung von EUR 

75.000,00 für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EUR 60.000,00 für den stellvertretenden 
Aufsichtsratsvorsitzenden und von EUR 40.000,00 für die übrigen Aufsichtsratsmitglieder 
(jeweils zzgl. etwaig anfallender Umsatzsteuer); 
 

b) für jede Sitzung des Aufsichtsrats (Plenum), an der sie vollständig teilgenommen haben, 
zusätzlich ein nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbares Sitzungsgeld von EUR 1.000,00 
(zzgl. etwaig anfallender Umsatzsteuer) 

 
Mit dieser Vergütung sind auch Mitgliedschaften und Vorsitze in Ausschüssen abgegolten. 
Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 
angehören oder den Vorsitz im Aufsichtsrat führen, erhalten die in lit. a) jeweils maßgebliche 
Vergütung pro rata temporis. Dabei erfolgt eine Aufrundung auf volle Monate. 
 
Die Vergütung gemäß vorstehenden lit. a) und b) erhalten die Aufsichtsratsmitglieder für den 
Zeitraum ab dem 1.7.2021 auch in den folgenden Geschäftsjahren, es sei denn, die 
Hauptversammlung beschließt etwas anderes.“ 

 
3. Grundsätze des Vergütungssystems 

 
Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand. Er ist eng in wichtige operative und strategische 
Themen des Unternehmens involviert. Die Aufsichtsratsvergütung sollte daher in einem angemessenen 
Verhältnis zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und der Lage der Gesellschaft stehen. Eine 
angemessene und marktgerechte Aufsichtsratsvergütung fördert die Geschäftsstrategie und die 
langfristige Entwicklung der Gesellschaft. 
 
Der Anregung des Deutschen Corporate Governance Kodex folgend, besteht die 
Aufsichtsratsvergütung der Gesellschaft ausschließlich aus einer Festvergütung. Das entspricht der 
Funktion des Gremiums als unabhängigem Beratungs- und Kontrollorgan im Gefüge des deutschen 
Aktienrechts. 



 
4. Verfahren zu Festlegung, Überprüfung und Umsetzung des Vergütungssystems 

 
Gemäß § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG wird über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats auf Vorschlag 
des Aufsichtsrats und des Vorstands mindestens alle vier Jahre durch die Hauptversammlung 
Beschluss gefasst. Dabei kann die Hauptversammlung entweder lediglich die Vergütung des 
Aufsichtsrats bestätigen oder die Regelungen der Satzung zur Aufsichtsratsvergütung bzw. durch 
Beschluss die Höhe und Ausgestaltung der Vergütung ändern. 
In regelmäßigen Abständen, spätestens alle vier Jahre, nehmen Aufsichtsrat und Vorstand eine 
Überprüfung vor, ob Höhe und Ausgestaltung der Vergütung noch marktgerecht sind und in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben des Aufsichtsrats sowie der Lage der Gesellschaft stehen. 
Hierzu führt der Aufsichtsrat einen horizontalen Marktvergleich durch. Dabei kann er sich von 
unabhängigen Experten beraten lassen. Sofern Anlass besteht, das Vergütungssystem für den 
Aufsichtsrat zu ändern, werden Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung einen Vorschlag zur 
Änderung der Regelungen zur Aufsichtsratsvergütung vorlegen. 
 

5. Überblick der Vergütungskomponenten des Aufsichtsrats 
 
Die Ausgestaltung der Aufsichtsratsvergütung bei NFON berücksichtigt neben einer angemessenen 
Grundvergütung den höheren zeitlichen Aufwand des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines 
Stellvertreters sowie den Aufwand durch Sitzungen. 

 
a) Grundvergütung 
Die jährliche Grundvergütung beträgt für ein Aufsichtsratsmitglied EUR 40.000,00.  
 
b) Funktionszuschläge 
Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine jährliche Grundvergütung von EUR 75.000,00. 

 Die höhere Grundvergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden ist seiner hervorgehobenen Stellung 
geschuldet. Er steht als primärer Ansprechpartner auch außerhalb von Sitzungen und zwischen 
Sitzungen für den Vorstandsvorsitzenden und die weiteren Vorstandsmitglieder zur Verfügung. Er 
koordiniert und organisiert die Aufsichtsratstätigkeit. In seiner Funktion als stellvertretender 
Vorsitzender erhält dieser eine jährliche Grundvergütung von EUR 60.000,00. 

 
c)  Sitzungsgelder 
Aufsichtsratsmitglieder erhalten für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats ein 
Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.000,00. 

 
6. Fälligkeit; anteilige Zahlung 

Die Grundvergütung sowie das Sitzungsgeld sind jeweils zahlbar nach Ende eines 
Geschäftsjahres. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils eines Geschäftsjahres 
dem Aufsichtsrat angehören oder den Vorsitz im Aufsichtsrat führen, erhalten die jeweilige 
Grundvergütung bzw. das Sitzungsgeld pro rata temporis unter Aufrundung auf volle Monate. 
 

7. Auslagenersatz 
Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstandenen Auslagen 
und die von ihnen gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer erstattet. 
 

8. D&O-Versicherung 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossene 
Vermögensschadenshaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) einbezogen. 
 

9. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 
Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 werden mit den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats nicht abgeschlossen. 

 


